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Blickpunkt: Sektion St. Gallen/Appenzell Innerrhoden

Streit um Streusiedlungen
ImAppenzell wich in den letzten Jahren manch ein Bauernhaus im Steusiedlungsgebiet einem

topmodernen Neubau. Doch nun verfügtedas Bundesgericht einen Stopp.

jederzeit ein Haus abreissen und nach
modernen Bedürfnissen wiederaufbauen,

sofern es nicht denkmalgeschützt

ist. Die Natur- und
Kulturlandschaft um die Siedlungsgebiete
herum aber ist laut Gesetz geschützt
und dient in erster Linie der
Landwirtschaft. Zwar darf auch einPrivater
in ein Bauernhaus einziehen. Doch damit

die Landwirtschaftszone nicht zur
Bauzone umfunktioniert wird, dürfen
Bauernhäuser nur umgenutzt werden,
nicht aber dem Erdboden gleichgemacht

und neu wieder aufgebaut werden.

Und fallsein altes Gehöft tatsächlich

gar nicht mehr zu retten ist, solles
wieder der freien Natur weichen.

Alles möglich im Streusiedlungsgebiet
Just diese klare Trennung von Bauund

Nichtbauzone umschiffte aber
Innerrhoden, indem der Kanton
argumentierte, sein Streusiedlungsgebiet
sei eine «die Landwirtschaftszone
überlagernde Bauzone» Die
Innerrhödler fürchteten um ihre Siedlungsform.

Die locker über die Appenzeller
Voralpenlandschaft verstreuten
Einzelgehöfte seien historisch gewachsenes

Kulturgut mit jahrhundertealter
Tradition. Diese Streusiedlungsform
müsse erhalten bleiben. Niedrige
Appenzeller Stuben von 1 Meter 75 könn-

Ein Haus mitten im Grünen, weitab
vom benachbarten Gehöft auf der
nächsten Hügelkuppe, ausgebaut nach
modernstem Komfort: Da schlägt so
manchein Herz höher. Der Kanton
Appenzell Innerrhoden öffnete dem
Wohntraum die letzten Jahre Tür und
Tor – mit einer ganz eigenen Praxis:
Wer im Innerrhoder Streusiedlungsgebiet

ein altes Bauernhaus in der
Landwirtschaftszone kaufte, bekam
grünes Licht für dessen Abriss und
Wiederaufbau nach modernsten
Bedürfnissen.

Doch damit ist jetzt Schluss. Das
Bundesgericht erklärte die Innerrhoder
Praxis jüngst in einem Leitentscheid
für rechtswidrig: «Ein freiwilliger
Abbruch und Wiederaufbau in der
Landwirtschaftszone ist nicht zulässig»
stipulierten die Bundesrichter. Und
unterstrichen damit die klare Trennung

von Bauzone und Nichtbauzone,
die seit der Einführung des
Raumplanungsrechts im Juli 1972 gilt. Sinn des
Gesetzes ist es, in der Schweiz auch
künftigen Generationen grüne, nicht
überbaute Oasen zu erhalten.
Mit dem jüngsten Entscheid des
Bundesgerichts wird die Rechtslage nochmals

klar bestätigt. Wer bauen will,
kann das in den Bauzonen in Dörfern
und Städten tun. Dort darf man auch

DiesesHaus im Weiler Kapf, Gemeinde Oberegg AI),
istdas Streitobjekt, das bis zum Bundesgericht führte.
Bild ZVG)

Cechalet situé dans le hameaude Kapf, sur la
communed’Oberegg AI)est l’objet du litigeporté
jusqu’au Tribunal fédéral.
photo LDD)

ten aber heute niemandem mehr
zugemutet werden. Darum müsse es

möglich sein, auch Bauernhäuser
abzureissen und nach modernen
Bedürfnissen wieder aufzubauen. Mit
ihrer Rechtsauffassung erklärten die
Innerrhödler flugs das ganze
Kantonsgebietzur Bauzone. Vorausgesetzt,
die Proportionen und das äussere
Erscheinungsbild des alten Bauernhauses

wurden beim Neubau
berücksichtigt, war im Streusiedlungsgebiet
allesmöglich. De facto hebelten sie mit
ihrer Praxis in ihrem Kanton das
Raumplanungsgesetz aus.

Widerstand des Heimatschutzes
Doch sie hatten die Rechnung ohne
den Heimatschutz gemacht. Dessen
Sektion St. Gallen/Appenzell
Innerrhoden trat auf den Plan, als ein
Bauherr im Weiler Kapf der Gemeinde
Oberegg ein sogenanntes Tätschdachhaus

abreissen und wieder neu
aufbauen wollte. Tätschdachhäuser sind
Zeugen einer 400 bis 500 Jahre alten
Siedlungskultur mit germanischem
Ursprung. Nur noch wenige solcher
Häuser zeugen in der Schweiz von dieser

alten Bauweise. Umso stärker
setzte sich die Heimatschutzsektion
für den Erhalt und die Renovation des
schutzwürdigen Hauses ein.

Daniela Schwegler,Journalistin/Juristin, Wald
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«Wir wollten zeigen, dass die
Rechtsauslegung im Kanton Appenzell
Innerrhoden gegen das Raumplanungsgesetz

verstösst» sagt Andreas Jung,
Präsident der Heimatschutzsektion
St. Gallen/Appenzell Innerrhoden, über
den Bundesgerichtsentscheid. Nun sei
klar: «Alte, oftwertvolle Bauernhäuser,
dürfen nicht mehr einfach abgerissen
und durch Neubauten ersetzt werden,
sondern sie sollen sinnvoll saniert und
so weiterhin bewohnbar bleiben.»

Letztes Wort noch nicht gesprochen
Die Appenzell Innerrhödler fühlen
sich durch den höchstinstanzlichen
Richterspruchüberrumpelt undwollen
sich nichtso schnell geschlagen geben.
«Wir werden alle politischen Hebel in
Bewegung setzen, um unsere
Streusiedlungen weiterhin pflegen zu können

» sagt Baudirektor Stefan Sutter.
Der Zufall will es, dass in Bundesbern
im Herbst eine Standesinitiative des
Kantons St. Gallen auf den
Parlamentarierpulten landen wird. Darin
begehrt die Ostschweizer Regierung die
Lockerung der Raumplanungsbestimmungen

ausserhalb der Bauzone. Die
St. Galler stossen damit insselbe Horn
wie ihre Innerrhoder Nachbarn und
wollen künftig auch Bauten in der
Landwirtschaftszone abbrechen und
wieder neu aufbauen können.
«Falls Bundesbern einschwenkt, werden

wir dies vehement bekämpfen»
sagt Adrian Schmid, Geschäftsleiter
des Schweizer Heimatschutzes.«Dann
soll das Volk entscheiden können, ob
die Landwirtschaftszone schweizweit
zur erweiterten Bauzone werden soll.
Denn letztlich geht es um die Frage,
wasunsder Erhalt unserer Landschaft
wert ist.»

Verba ndsb eschw erderecht
Die Verbände sind ab 2009 neu verpflichtet,
ihre Tätigkeit im Bereich des
Verbandsbeschwerderechts nebst dem Bundesamt für
Umwelt auch der Öffentlichkeit zugänglich
zu machen. Meldepflichtig sind lediglich die

Beschwerden, nicht aber Einsprachen. 2010

hat der Schweizer Heimatschutz elf Beschwerdefälle

abgeschlossen. Davon wurden zwei
Beschwerden gutgeheissen, eine teilweise,

drei abgelehnt. Bei zwei Projekten konnte
eine Einigung gefunden werden, und drei

wurden wegen Rückzugs gegenstandslos.

AArga u
Aargauer Heimatschutzpreis 2011
Als Rahmenthema für das Jahr 2011 hat die Jury des
AargauerHeimatschutzpreises «Brücken verbinden»

gewählt. Beim Bau des Aarestegs haben dieStadt
Brugg und dieGemeinde Windisch mit dem Projekt
«Biber» des Ingenieurbüros Conzett, Bronzini,
Gartmann AG aus Chur eine ingenieurtechnische
Konstruktion von hoher Qualität gewählt, welche mit
grosserRücksichtaufdie wertvolle Aarelandschaft
geplantwurde. Die Stadt Brugg, alsBauherrin dieser
elegantenBetonbrücke auf Windischer Boden, hat
den Hauptanteil derErstellungskostenübernommen.
Nach der Realisierung des Bauwerks ging dieses in
dasEigentum derGemeinde Windischzurück, die
für die zukünftigen Unterhaltskosten allein
verantwortlich sein wird. Diesesdie Gemeindegrenzen
überschreitende Vorgehen betrachtetdie Jury des

AargauerHeimatschutzes als vorbildlich.
DerSteg, welcherdie neueDreifachturnhalle
Mülimatt auf der rechtenAareseite mit den Sportanlagen

links des Flussesverbindet, ist einwichtiger Teil

desganzen Campuskonzeptes. Der Steg ist
zweckmässig, formschön, und die Verbindung über die
Aare ist auch für Radfahrer undSpaziergänger sehr
attraktiv.Die mehrfeldrige, 182 Meter lange
Spannbandkonstruktion gilt alserste Brücke dieser Art in

der Schweiz. Abendserhellen den Steg gutgestaltete,

nach unten gerichtete LED-Leuchten, welche die

Lichtintensität inder Flusslandschaft gering halten.
Mit der Auszeichnung will der Aargauer Heimatschutz

auf dieBedeutung von grenzüberschreitenden

Gemeindeprojekten hinweisen. Der Steg ist für
Bruggund Windisch, aberauch für den ganzen

Kanton Aargau ein vorbildlichesund herausragendes

Bauwerk.
Für diePreisverleihung istder 22. Oktober 2011

vorgesehen. Über den Ort derPreisübergabe wird
zu einem späteren Zeitpunkt informiert.
www.heimatschutz-ag.ch

App enzell auss errhod en
Appenzeller Gärten im Museum Herisau
Der Landschaftsarchitekt Roman Häne hat sich in
seinerAbschlussarbeit an der Hochschule Rapperswil

mit Appenzeller Gärten auseinandergesetzt. Aus
dieserArbeit heraus entstand eine kleine, aber feine
Ausstellung im MuseumHerisau. Sie ist nochbis
Ende Jahr zu sehen. Die Ausstellung wurde vom
Heimatschutz Appenzell Ausserrhodenunterstützt,
bautsie dochauf SalomonSchlatters Büchlein zum
Appenzeller Haus von1922 auf.
Sie fragen sich vielleicht, ob es Appenzeller Gärten
überhaupt gibt. In den Streusiedlungen gehen die

Wiesen dochbis an die Haustür. Sie haben recht. Auf
den ersten Blickglänzen Appenzeller Gärten gerade
durch ihre Abwesenheit. Wiestellt mandas Abwesende

aus?Vielleicht indem man darauf hinweist.

Der Aargauer Heimatschutzpreis 2011 würdigtden Aaresteg im Gebiet Mülimatt-
Geissenschachen, Windisch und Brugg.
Bild ZVG)

Le Prix 2011 de la section argovienne de Patrimoine suisse récompense la passerelle
qui enjambe l’Aar à Mülimatt- Geissenschachen, communes de Windisch et Brugg.
photoLDD)

Im Museum Herisau zu sehen: ein Appenzeller Garten mit typischem,
aber seltenem «Pflanzplätz»
Bild ZVG)

A voir auMusée Herisau: un jardin appenzellois avec un «Pflanzplätz »

typique,mais rare.
photoLDD)
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Terrassierungen, Rasen,Grillplätzeusw. sind dem
traditionellen Appenzeller Garten fremd.Es sind
wenigecharakteristische Elemente,die ihn ausmachen:

Ein Trüeter Spalier) an derSüdfassade, ein

Wetterbaum neben dem Haus, ein Strussgschtell
eine Blumenkiste vor dem Fenster) und in eher

seltenen Fällen noch einPflanzplätz ein eingezäunter

Gemüsegarten) mit einigem Abstand zum Haus.
Die Einbettung derAppenzellerHäuser in die sanfte
Hügellandschaft hat während Jahrhunderten von
dieserReduktion profitiert. Die Ausstellung macht
es einem bewusst.

Renate Bieg,www.museumherisau.ch

Bas el Stadt

Die Kaserne Basel muss erhalten werden
Die Kaserne wurde 1860-1863 von Johann Jacob

Stehlind. J., demArchitekten derKunsthalle unddes
BaslerGerichtsgebäudes «Bäumli» erbaut.Zusammen

mit demWaisenhaus rahmt die Kaserne –
besonders der Hauptbau mit den beiden Türmen– die
Kleinbasler Altstadt und prägtdas Rheinufer. Sie

bietet zudem ein grossartiges, einmaliges Ambiente
für das BaselTattoo, das Theaterfestival oderdie
Herbstmesse und istbeliebterTreffpunkt für Erwachsene

und geschützter Spielort für Kinder.
Die historischund städtebaulich wertvolle Kaserne

ist ein Denkmalund muss als Ganzeserhalten werden.

Um diese Forderungzu untermauern, haben
der Heimatschutz Basel und die Freiwillige Basler

Denkmalspflege am 1. Juli 2010die Petition «Keine

Öffnung des historisch und städtebaulich wertvollen

Kasernenhauptbaus» lanciert. Sie wollen damit
auch einen Kontrapunkt zuraktuellen Initiative
setzen, welche den Teilabbruch der Kaserne fordert.
Die Petition stiessauf ein grossesEchobei der
Bevölkerung. Im Oktober 2010 konnten die beiden
Organisationen 9934 Unterschriften zuhanden des

Grossen Rates undder Regierungsrates einreichen.
Inzwischen hat diePetitions- Kommission die Eingabe

behandelt und festgehalten, dass sie den Erhalt

des Hauptbaus, jedochauch eine moderate
Seitenöffnung, unterstützt.Die Regierung hat vor kurzem
eine entsprechende Vorlage, dieden Abbruchdes
so genanntenWC-Trakts an der Klingentalkirche
vorsieht, verabschiedet. Der Heimatschutz Basel ist
nicht glücklich über diesen Vorschlag,hat aber noch
nicht endgültig zur Vorlage Stellungbezogen. Sicher

wird er eine Seitenöffnung durch die Nebengebäude
amKlingentalgraben vorziehen. Zurzeit behandelt
die Grossratskommission die Regierungsvorlage.

Paul Dilitz, Geschäftsführer, www.heimatschutz.ch/basel

Soloth urn
Solothurner Heimatschutzpreis 2011
Der Heimatschutzpreis 2011 des Solothurner
Heimatschutzes wirdder römisch-katholischen
Kirchgemeinde Kestenholz verliehen. Dies in Anerkennung

der grossen Bemühungen umden Erhalt ihrer
Gebäude, insbesondere der jüngst renovierten
St. Peters-Kapelle mit ihren bemerkenswerten
Fresken, aber auch dessogenannten Zahnweh-
Chäppelis Kapelle St. Apollonia). Trotzzusehnds
schwierigem Umfeld gelanges der Kirchgemeinde
Kestenholz – wie anderen Kirchgemeinden auch–
dank persönlichem Engagement und Umsicht ihr
gebautes Kulturgut zuerhalten.
DiePreisübergabe findet am 16. September 2011 in
der St. Peters-Kapelle Kestenholzstatt..

www.heimatschutz- so.ch

ZU G

Generalversammlung
Im Lokal des TürkischenVereins Zug, im ehemaligen
Personalrestaurant des alten Kantonsspitals, fand
am7. Mai die Generalversammlung 2011 desZuger
Heimatschutzes statt.Die prächtige Lage des zurzeit
auf vielfältigste Art zeitlich befristet genutzten
Areals und das GV-Rahmenprogramm lockten eine

grosse Mitgliederscharan. Nach der Begrüssung
erläuterte Präsident Alex Briner den Jahresbericht

Heimat verbindet.

THUR GAU
Der Thurgauer Heimatschutz sucht

eine Geschäftsführerin/
einen Geschäftsführer 20 %).

Sie sind ein Organisationstalent, haben Bezug zu
Baukultur und sind bereit,sich in das
Verbandsbeschwerderecht einzuarbeiten,dann sind Sie

die richtigePerson für uns.

Wirbieten eine angemessene Entlöhnung, eine

attraktive Geschäftsstelle im alten Stellwerk in
Weinfelden und vielfältige Aufgaben.

Wir freuenuns auf Ihre schriftliche Bewerbung:
Thurgauer Heimatschutz, Geschäftsstelle, Postfach

299, 8570 Weinfelden.

Weiterführende Informationen bei derbisherigen
Stelleninhaberin Renate Bieg thurgau@heimatschutz.

ch/071 351 29 41)oder dem Präsidenten
Uwe Moor u.moor@bluewin.ch/071 688 61 39)

2010,dann folgten die weiteren statutarischen
Traktanden.Neu inden Vorstand gewählt wurde
Markus JansausCham. Der Bauberater-Obmann
Felix Koch stellte die Juristin Helga Schlumpf und
den Landschaftsarchitekten Benedikt Stähli als neue
Teammitglieder vor. UnterVaria kam der Genius loci

zur Sprache: Stadtpräsident Dolfi Müller lobte die
«genialeZwischennutzung » des alten Kantonsspitals
und dankte auchdem neuenLeiter des Türkischen
Vereins Zug, SerifBalta, und seinem Team.
Regierungsrat HeinzTännler informierte über die
bevorstehenden Planungsschritteauf demAreal, für das

eine«gute Mischung»unterschiedlicher Nutzungen
vorgesehen ist.
Matthias Daum, Journalist undWortarbeiter in
Zürich, referierte im anschliessenden Vortrag «Der

Zersiedlungs-Krebs – kanneineAgglomeration mit
Verstand wachsen?» über die Neubausiedlungen an

Unsere Heimat ist einmalig. Helfen Sie mit, ein
Stück Heimat zu bewahren. Schweizer Baukultur
für kommende Generationen: schützen, erlebbar

machen, weiter bauen. Ihr Vermächtnis – eine

Erbschaft oder ein Legat – legt den Grundstein
für die Zukunft. Informieren Sie sich bei Ihrem
Anwalt oder bestellen Sie die Unterlagen des

Schweizer Heimatschutzes: www.heimatschutz.ch.
Sie können uns auch anrufen:
Unser Geschäftsleiter Adrian Schmid berät Sie

gerne persönlich unter 044 254 57 00.

Schweizer Heimatschutz Postfach 8032 Zürich
adrian.schmid@heimatschutz.ch 044 254 57 00
www.heimatschutz.ch

RZ_HMS_Inserat_A6/5_100119.indd 1 19.1.2010 8:35:05 Uhr
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Die Generalversammlung
2011 des Zuger
Heimatschutzes im Lokaldes
Türkischen VereinsZug.
Bild ZVG)

La section zougoise de
Patrimoine suisse a tenu
son Assemblée générale
2011 dans les locaux de
l’Association turque de
Zoug.
photo LDD)

DasRestaurantSchönau inErlenbachZHauf Konzessionsland aufgeschüttetes Seeland).
BildWikimedia)

LeRestaurant Schönauà Erlenbach ZH) surdu terrain ayant fait l’objet d’une concession
et remblayé dans le lac de Zurich.
photoWikimedia)

rants Schönau, der Konzessionsland beansprucht.
Die heutige Besitzerin will das Haus mitsamt dem
Saalanbau zum Wohnenumnutzen. Das Vorhaben
wäre ein schwerwiegender Präzedenzfall für den
Umgang mit Konzessionsland.Aufeine Beschwerde
desZürcher Heimatschutzes hin hat das
Verwaltungsgericht die Baudirektion angewiesen, das von
ihr fehlerhaft durchgeführte Konzessionsverfahren
nochmals neu aufzurollen. In sonderbarer Verkennung

der durch diesen gerichtlichen Entscheid
herbeigeführten Rechtslage glaubten die Eigentümerin

und mit ihr die Bau- und Planungskommission

der GemeindeErlenbach, eskönne trotzdem
bereitsmit dem Umbau begonnen werden. Noch

mehr erstaunt es, dass auch ein Entscheid der
Baurekurskommission,der die erteilteBaufreigabe
wiederaufhob, von der Eigentümerin beim
Verwaltungsgericht angefochtenwurde und dass die

Bau- und Planungskommission diese Beschwerde

der Eigentümerin ausdrücklich unterstützte. Das

Verwaltungsgericht hatnun die Beschwerde
abgewiesen undbestätigt, dassdie Eigentümerin nicht
vor dem rechtskräftigen Abschlussdes Verfahrens
mit dem Bau beginnen darf: Das öffentliche Interesse

an der Durchsetzung des rechtmässigen
Zustands und das Interesse des Heimatschutzesam
unveränderten Streitgegenstand überwiegen das

rein wirtschaftliche Interesse der Eigentümerin.
DerHeimatschutz und mit ihm der Verschönerungsverein

Erlenbach sind erfreut über diesen klaren
Entscheid. Sie halten es aber für sehrbedauerlich,

Rändern der Dörfer und Städte. Er zeigte
Beispiele verfehlter Siedlungs- und Raumplanungspolitik

auf. Sowurde aus dem Bauerndorf Sins im Freiamt

eine Agglomerationsgemeinde, die innert sechs
Jahrenum 700 Personen wuchs, worunter die Hälfte
der Neuzuzüger aus Zugstammt. Allein 2010 wurden

90 Baugesuchebewilligt. Wer kommt fürdie
explodierenden Infrastrukturkosten auf?
Als positives Beispiel wurden die neunGemeinden
von Lausanne West vorgestellt, die dendiesjährigen
Wakkerpreis erhielten. Zusammenfassend bemerkte
Matthias Daum, dass die Zukunft inder Agglo liegt,
hier müssen wir den Quartiergeist stärken, die

Umgebunggestaltenund nicht dagegen ankämpfen:

«Stadtwandererbraucht die Schweiz nicht mehr.
Eher ein paar Agglo-Balladeure.»

Nach grossem Applaus und regen Diskussionen

wurden die Gespräche beim türkischen Buffet
weitergeführt. Matthias Daum wird seinen Vortrag
publizieren.

Initiative Zuger Perlen
Das Entwicklungskonzept der Stadt Zug vom Mai

2006, das in dieOrtsplanrevision aufgenommen
wurde, definiert die baulichen Perlen folgendermassen:

«DiePerlen sind als repräsentative Orte für
spezielle Nutzungenmit hohen Anforderungen an
diestädtebauliche und architektonische Gestaltung
reserviert. IhreEntwicklungunterliegt einem hohen
öffentlichen Interesse.» Wederdiese Vorgaben noch
Ortsbildschutzzonen oder das ISOSkönnen einen
wirksamen Schutz garantieren,da die Interpretation
über möglicheErweiterungenund Zusatznutzungen
abhängig ist vom Zeitgeist und Engagement der

involviertenFachleute. Anhanddesaktuellen
Bauprojekts beimSalesianum sollendie verbleibenden
vier, als Perlenbezeichneten undnoch unbeplanten
Areale Oeschwiese am See, Rötelberg, Zurlaubenhof
und Meisenberg nicht weiter bebaut werden. Nach

dem Willen der Initianten kann undmuss Zug sich

den Erhalt der letztenPerlen für künftige Generationen

leisten. Der Zuger Heimatschutzwird diesen
Sommer zusammen mit Bewohnerinnen und
Bewohnern derStadt Zug die Initiative zum Schutz der
Perlen lancieren.

Christine Kamm, www.zugerheimatschutz.ch

ZÜRICH

Schönau Erlenbach: Schlappe für Eigentümerin
und Gemeinde
Beigrossen Strecken des Zürichseeufershandelt es

sich um Land,dasvor langer Zeitdurch Aufschüttungen

dem See abgewonnen worden ist. Dafür
mussteder Kanton Konzessionenerteilen. Der
Heimatschutz ist zusammenmit anderen Organisationen

derÜberzeugung, dass dieses Konzessionsland
nievolles Eigentum vonPrivaten geworden ist.
Vielmehr müssen die Konzessionen nachträglich
befristet werden. Weil diezulässige Konzessionsdauer

längst abgelaufen ist, fälltdasKonzessionsland

an den Kanton zurück. Der Heimatschutz
fordert deshalb, dass in den betreffenden Uferstreifen
keineBewilligungen für private Neu- und Umbauten
oder Nutzungsänderungen für bestehende Gebäude

und Anlagen erteilt werden. Das Konzessionsland
soll so weit wie möglichals Erholungsgebiet fürdie
Bevölkerung geöffnet werden.
Im Fall von Erlenbach, den dieGerichte schon seit

längerer Zeit beschäftigt, gehtes umden aufStützen

stehenden Saalanbau des ehemaligen Restau¬

den

dass die Gemeindebehörden aneiner Beurteilung
der konzessionsrechtlichen Fragen,bei der die
Interessender Öffentlichkeit dasnötige Gewicht
erhalten, offenbar gar nicht interessiert sind.

UlrichRuoff,Präsident Zürcher Heimatschutz

Mitgliederausflug des Zürcher Heimatschutzes:
Ilanz und die Dörfer in der «Gruob»

Die Landschaft am oberen Vorderrhein ist reichan
Kunstdenkmälern. AlsFolgedesFlimser Bergsturzes
hattesich über die Jahrtausende ein fruchtbarer
Talkessel gebildet, «Gruob» romanisch «Foppa »

genannt, wo sich selbstbewussteGemeinden entwickeln

konnten.
Zu Füssender frühmittelalterlichen St. Martinskirche
entstand beimZusammenfluss vonRhein und
Glenner im 13. Jahrhundertdie Stadt Ilanz mit
zahlreichen palazzoartighenHäusern. In Sagogn-Sagens,

wo seit dem 6. Jahrhundert Kirchen- und
Befestigungsbauten nachgewiesen sind,besuchen wirdie
barockePfarrkirche. Eine besondere Sehenswürdigkeit

istdas im Kernmittelalterliche «Casti Aspermont»
bestehend aus Saalhaus und Turm, einst Wohn- und
Verwaltungssitz mächtiger Herren.
Kosten: CHF 115.–/125.– Nichtmitglieder) inkl.
Mittagessen und Museumseintritt.
Datum: Samstag, 17.September 2011, 9.45–18 Uhr

und8. Oktober Wiederholung).
Ort: Bahnhofplatz Ilanz, Rundfahrt mit Autobus.
Leitung: Dr. Albert Jörger, Kunsthistoriker, Horgen.

www.heimatschutz-zh.ch
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